Vorschlag für eine Reform der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene

(nähere Informationen gibt es im Internet unter: www.mehr-demokratie-thueringen.de) 

Die im Jahr 1993 verabschiedete Thüringer Kommunalordnung sieht für die kommunale Ebene Bürgerbegehren und Bürgerentscheide vor. Eine lebendige Praxis direkter Demokratie auf Gemeindeebene gibt es allerdings nicht. Daran hat auch die Novelle der Kommunalordnung im Jahre 2002 nichts geändert. Dabei wurden zwar die Hürden für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide leicht gesenkt, der sehr breite Negativkatalog für den Ausschluß von Bürgerbegehren blieb jedoch unangetastet. Mindestens drei Viertel der gestarteten Bürgerbegehren sind vor dem Hintergrund des Negativkataloges für unzulässig erklärt worden. 

Der Blick auf das Nachbarland Bayern zeigt, wie intensiv das Instrument der Bürgerbegehren genutzt wird - wenn diese fair geregelt sind. Seit der Einführung der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene im Jahr 1995 haben die Bürgerinnen und Bürger in Bayern 1.091 Bürgerbegehren gestartet. 649 mal kam es zum Bürgerentscheid. Dagegen hat es in Thüringen im selben Zeitraum nicht mehr als 25 Bürgerbegehren und höchstens 5 Bürgerentscheide gegeben. 

Dies veranlaßt das Bündnis für "Mehr Demokratie in Thüringen", einen Vorschlag für die Reform der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene vorzulegen. 

Der Reformvorschlag beinhaltet folgende Eckpunkte: 

1. Quoren 
Die Hürden für Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Bürgeranträge sollen wie folgt geregelt werden; dabei orientiert sich das Bündnis an den bewährten Regeln in Bayern: 
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2. Sammlungsfrist 
Die derzeit geltende Sammlungsfrist für ein Bürgerbegehren soll von 8 Wochen auf 4 Monate (analog der Sammlungsfrist für ein Volksbegehren) ausgedehnt werden. 

3. Themenausschluß 
Der Negativkatalog für Bürgerbegehren soll deutlich reduziert werden. Danach sollen Bürger-begehren nur noch unzulässig sein über 

1. Aufgaben, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen, 
2. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderatsmitglieder, des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der Gemeindebediensteten, 
3. die innere Organisation der Gemeindeverwaltung, 
4. Entscheidungen im Rechtsbehelfsverfahren, 
5. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen, 
6. die Geschäftsordnung des Gemeinderates, 
7. die Haushaltssatzung im Ganzen und die Nachtragshaushaltssatzungen, 
8. die Beschlußfassung über den Finanzplan sowie 
9. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie die Beschlußfassung über die Entlastung. 

Damit sollen Bürgerbegehren (entgegen der derzeitigen Regelung) zulässig sein über 
- Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde der Genehmigung oder sonstiger staatlicher Zustimmung bedarf, 
- den Erlaß, die Änderung oder Aufhebung von Satzungen, 
- die Ernennung von Ehrenbürgern und andere Ehrungen der Gemeinde, 
- Abgaben und privatrechtliche Entgelte (unter Vorbehalt, s.unten), 
- die Entscheidung über die Gründung, Übernahme, Erweiterung oder Aufhebung wirtschaftlicher Unternehmen der Gemeinde und über die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. 

4. Finanzwirksame Bürgerbegehren 
Finanzwirksame Bürgerbegehren sollen einen Vorschlag zur Deckung der Kosten enthalten. Damit soll die bisherige Festlegung des § 17 (3), wonach ein Bürgerbegehren "einen nach den gesetzlichen Vorschriften durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten" enthalten muß, liberalisiert werden. 

Bei Bürgerbegehren im Zusammenhang mit der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben und privatrechtlichen Entgelten muß die Einhaltung des Kostendeckungsprinzips gesichert werden. Unter dieser Bedingung sollen Bürgerbegehren über Abgaben möglich gemacht werden. 

5. Bürgerbegehren auf Landkreisebene (neu) 
Bürgerbegehren sollen auch möglich sein auf der Ebene des Landkreises und für Angelegenheiten eines Zweckverbandes. Dabei sollen die Verfahrensregeln für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf der Ebene der Kommune entsprechend gelten. 

6. Beratungsrecht (neu) 
Antragsteller sollen ähnlich der Regelung für Volksbegehren auf Landesebene ein Recht auf Beratung in formalen Fragen haben. 

7. Antragsteller im Gespräch mit Gemeinderat (neu) 
Antragsteller sollen das Recht erhalten, ihren Antrag im Gemeinderat zu erläutern; ausdrücklich wird dieses Recht an das Zustandekommen des Bürgerbegehrens geknüpft, soll also erst im Anschluß an eine erfolgreiche Unterschriftensammlung wirksam werden. 

8. Vereinfachung der Unterschriftsleistung 
Die Notwendigkeit, die persönlichen Daten auch persönlich einzutragen, soll - bei Volksbegehren wie auf Landesebene - gestrichen werden. 
9. Gleichheitsgebot (neu) 
Für Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gemeinde zu einem Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid soll ein Gleichheitsgebot eingeführt werden, das der Initiative gleiche Rechte einräumt. 

10. Schriftliche Information vor Bürgerentscheid (neu) 
Mit der Abstimmungsbenachrichtigung soll den Stimmberechtigten - ähnlich wie vor einem Volksentscheid auf Landesebene - eine schriftliche Information (ausdrücklich nicht zwingend eine Abstimmungsbroschüre) zugestellt werden, in dem der Abstimmungsgegenstand sowie die Standpunkte und Begründungen der Gemeindevertretung und der Initiative in gleichem Umfang dargelegt sind. 

